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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Stabsstelle 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Präsident 

Das KBA 

Abteilung 
Typgenehmigung 

Abteilung 
Statistik 

Abteilung 
Zentrale Register 

Abteilung 
Zentrale Dienste 

• Typgenehmigungen 
für Fahrzeuge und 
Fahrzeugteile 

• Benennung von 
Technischen Diensten 

• Überprüfung von 
Qualitätsmanagement-
systemen 

Abteilung 
Marktüberwachung 

• Produktsicherheit  
und Rückrufe  

• Feldtests,  
Emissions- und 
Produktüberprüfungen 

etwa 2 500 Genehmigungsinhaber 
fast 108 000 Grundgenehmigungen 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Vom KBA benanntes  
Prüflabor 

Prüfbericht 
für repräsentatives Produkt 

KBA 

Verwaltungsrechtliche  
Unterlagen 

Typgenehmigung 

Überwachung der Übereinstimmung der Produktion  
mit der Genehmigung 

CoP-P CoP-Q 

• Vom KBA benannte 
Zertifizierungsstelle 

• KBA-Bevollmächtigte  
• KBA 

CoP-Auskunft   
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

 
• Produktbeschreibung 

• Unterlagen zum QM-System (CoP) 

• Administrative Unterlagen 

 

Siehe auch 
„Wegweiser zur EG-Fahrzeugtypgenehmigung nach der Richtlinie 2007/46/EG“ 
www.kba.de 

Antragsunterlagen 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Administrative Unterlagen 
• Antrag 
• Selbstauskunft 
• Nachweis über die Meldung der juristischen oder natürlichen Person 
• (Benennung von Beauftragten, Bevollmächtigten usw.) 
• (Erklärung/Vertrag zur Begründung der Herstellereigenschaft) 
• (Antrag auf Teilnahme am E-Typ-Verfahren) 
• (bei Gesamtfahrzeug: Unterschriftsprobe für CoC) 

Antragsunterlagen 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

• Rechtzeitige Information der Genehmigungsbehörde über alle Änderungen mit 
Bezug zur Genehmigung 

– Administrative Angaben (Adresse, Kontaktdaten, Bevollmächtigte, “A bei B” usw.) 
– Grundlegende Änderungen in den anfangsbewerteten Verfahren 
– Einstellung der Produktion; (Aussetzen für mehr als 1 Jahr)  
– Änderungen in Bezug auf Zertifizierung/Verifizierung 

• Information der Genehmigungsbehörde bei Rückruf 

• Information aller relevanten Behörden bei erheblichem Risiko 

• Auflagen aus der Genehmigung 

• Fristen (z. B. aus den Rechtsakten) werden eingehalten 
 

Pflichten können nicht delegiert werden! 

Pflichten als Genehmigungsinhaber 
(Genehmigungsrelevante Anforderungen) 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Pflichten als Genehmigungsinhaber 
(Genehmigungsrelevante Anforderungen) 

Pflichten können nicht delegiert werden! 

Gewährleistung der Konformität (CoP) 
– Spiegelt die Anforderungen aus VO (EU) 1322/2014 Anhang IV wider  
– Spiegelt evtl. spez. Anforderungen der Einzel-Rechtsakte wider  
– Qualitätssicherung entspricht dem Stand der Technik 
– Notfallmaßnahmen (einschließlich Rückruf) sind beschrieben 
– Kontrollen durch die Genehmigungsbehörde werden akzeptiert 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Konformität der Produktion (CoP) 

VO (EU) 167/2013 Artikel 28 (1) 
analog in UNECE-Übereinkommen von 1958, Artikel 2 und StVZO 

Die Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt, ergreift 
die notwendigen Maßnahmen, um — erforderlichenfalls in 
Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden der anderen 
Mitgliedstaaten — zu überprüfen, ob geeignete Vorkehrungen getroffen 
wurden, um sicherzustellen, dass die hergestellten Fahrzeuge, Systeme, 
Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten mit dem 
genehmigten Typ übereinstimmen.  

Die Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt, ergreift 
die notwendigen Maßnahmen, um — erforderlichenfalls in 
Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden der anderen 
Mitgliedstaaten — zu überprüfen, ob geeignete Vorkehrungen getroffen 
wurden, um sicherzustellen, dass die hergestellten Fahrzeuge, Systeme, 
Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten mit dem 
genehmigten Typ übereinstimmen.  



KBA-Typgenehmigung und Überwachung 
Bernd Jurk, Tel. 03 51-4 73 85 19, bernd.jurk@kba.de 

Stand: 14.02.2017, Folie  10 

KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Konformität der Produktion (CoP) 

VO (EU) 167/2013 Artikel 28 (3) 
analog in UNECE-Übereinkommen von 1958, Artikel 2 und StVZO 

Die Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt hat, 
ergreift bezüglich dieser Genehmigung die notwendigen Maßnahmen, 
um — erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit den 
Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten — zu überprüfen, 
ob die Vorkehrungen nach den Absätzen 1 und 2 weiterhin angemessen 
sind, damit die hergestellten Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder 
selbstständigen technischen Einheiten weiterhin mit dem genehmigten 
Typ übereinstimmen und die Übereinstimmungsbescheinigungen Artikel 
33 weiterhin entsprechen. 

Die Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt hat, 
ergreift bezüglich dieser Genehmigung die notwendigen Maßnahmen, 
um — erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit den 
Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten — zu überprüfen, 
ob die Vorkehrungen nach den Absätzen 1 und 2 weiterhin angemessen 
sind, damit die hergestellten Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder 
selbstständigen technischen Einheiten weiterhin mit dem genehmigten 
Typ übereinstimmen und die Übereinstimmungsbescheinigungen Artikel 
33 weiterhin entsprechen. 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Vom KBA benanntes  
Prüflabor 

Prüfbericht 
für repräsentatives Produkt 

KBA 

Verwaltungsrechtliche  
Unterlagen 

Typgenehmigung 

Überwachung der Übereinstimmung der Produktion  
mit der Genehmigung 

CoP-P CoP-Q 

• Vom KBA benannte 
Zertifizierungsstelle 

• KBA-Bevollmächtigte  
• KBA 

CoP-Auskunft   
 
 

CoP-Auskunft 
 

Prüfbericht 
für repräsentatives Produkt 

 

Überwachung der Übereinstimmung der Produktion  
mit der Genehmigung 

CoP-P CoP-Q 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Vorkehrungen für die Übereinstimmung 

Der Inhaber der Typgenehmigung muss insbesondere: 
 
• (schriftlich fixierte) Verfahren für die wirksame Kontrolle haben und anwenden 
• Zugang zu Prüfeinrichtungen für Konformitätsprüfungen haben 
• mindestens die vorgeschriebenen Prüfungen durchführen 

(Gesamtfahrzeug: mindestens Überprüfung des Bauzustands) 
• Prüfergebnisse aufzeichnen (lassen) und der Genehmigungsbehörde auf 

Nachfrage zur Verfügung stellen 
• die Prüfergebnisse auswerten 
• bei negativen Ergebnissen weitere Prüfungen durchführen und ggf. 

Korrekturmaßnahmen einleiten 
 VO (EU) 1322/2014 Anhang IV Nr. 4.3 in Verbindung mit Nr. 4.2 

auch: UNECE-Übereinkommen von 1958 Anhang 2 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme (UN-R 16) 
• 28 Prüfungen 
• Anhang 13: Reihenfolge der Prüfungen, Verwendung der Gurtbänder 
• Anhang 14: Kontrolle der Übereinstimmung der Produktion 

• Forderung nach statistisch kontrollierten Stichprobenverfahren 
• Mindeststichprobe in Abhängigkeit von der täglichen Produktion vorgegeben 
• Nichtbestehen einer Teilprüfung → weitere Prüfung an 3 Mustern 

Nichtbestehen eines dieser Muster → Mitteilung an Genehmigungsbehörde 
 

CoP: Was – Wie – Wie oft 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Schallzeichen (UN-R 28) 
 

Die Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung der Produktion müssen den in 
Anlage 2 zum Übereinkommen (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/ Rev.2) 
beschriebenen Verfahren entsprechen. 

CoP: Was – Wie – Wie oft 

UN-Regelung 28, Abschnitt 8 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

„inline“ 
Prüfungen 

CoP: Was – Wie – Wie oft 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

CoP-Q - Mindestforderungen 

Das gesamte System gewährleistet, dass die Pflichten als Genehmigungsinhaber 
erfüllt werden 

 

• Verfahren 
• Verantwortlichkeiten 
• Ressourcen 
• Aufzeichnungen und  

Aufbewahrungsfristen 
• ... 

− Verantwortung klar definiert 
und umgesetzt 
− Zuweisung 
− zeitliche Ressourcen  

− verantwortliche Personen sind  
− kompetent für die Aufgabe 
− sich ihrer Pflichten bewusst 

− Information verfügbar 
− richtig 
− rechtzeitig 
− richtig aufbereitet 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Anforderungen an die Dokumentation 

• klare und verständliche Arbeitsanweisungen 

• wesentliche Prüfungen im Produktionsablauf  
(Stichprobe, Verfahren, Annahmekriterien, Vorgehen bei negativen Ergebnissen) 

• Prüfung der genehmigten Eigenschaften (CoP-P) 
(Stichprobe, Verfahren, Annahmekriterien, Vorgehen bei negativen Ergebnissen) 

• Rückrufaktionen 
 

Der Schwerpunkt liegt auf einer 
 

angemessenen, wirklich funktionierenden Qualitätssicherung 
 

nicht auf der Dokumentation 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Wege zur Anfangsbewertung (QM) 

• Begehung (Verfahren „CoP-Auskunft") 

• „Ordnungsgemäße“ Zertifizierung 1) 

• Verifizierung 

• Bestätigung einer anderen Typgenehmigungsbehörde 

 

 1) Zusatz: Genehmigungsrelevante Anforderungen 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Genehmigungsinhaber 
– Verfahren 
– Prüfungen 
– Auswertungen 
– ggf. Maßnahmen 

Genehmigungsbehörde 
– Anfangsbewertung 
– Überprüfung der festgelegten Maßnahmen und der Konformität 

Prüflabor 
– Durchführung von Produktprüfungen im Auftrag des Herstellers oder der 

Genehmigungsbehörde 

Zertifizierungsstelle 
– Bewertung des QM-Systems im Auftrag des Herstellers  

 

Konformität der Produktion (CoP) 

Wer ist verantwortlich? 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 

Rechtsakte 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/
legislation/index_en.htm 
 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 
Fahrzeugtechni

k 

www.kba.de 

 Typgenehmigung 

Öffentlicher Teil 
- Typgenehmigungen 
- Fahrzeugtypdaten 
- Zum Herunterladen 
- Fragen & Antworten 

Technik Portal 
- Vorschriften 
- Gremien 
- Benennung  

- Spezielle Festlegungen 
- Erfahrungsaustausch KBA - TD 
- Hinweise für die Auditierung von GRA 

- Schulungsunterlagen 
- Zum Herunterladen (erweitert) 

English 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 
Fahrzeugtechni

k 

www.kba.de 

Aufbewahrungsfristen 

CoP-Auskunft 
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KBA-Typgenehmigung 
Voraussetzungen und Überwachung 

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten. 
Fahrzeugtechni

k 

Es kann nur  

einen 
geben! 
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